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Hauptversammlung der hGears AG am 13. Juni 2023 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 

 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über die Aufhebung der 

Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands und ausgewählte 

Führungskräfte der Gesellschaft sowie verbundener Unternehmen (Aktienoptionsprogramm 2021), die 

Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands und 

ausgewählte Führungskräfte der Gesellschaft sowie verbundener Unternehmen (Aktienoptionsprogramm 

2023), die Änderung des bedingten Kapitals 2021/II in das Bedingte Kapital 2023 zur Bedienung des 

Aktienoptionsgramms 2023 und die entsprechende Änderung der Satzung) 

Es ist beabsichtigt, die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands und 

ausgewählte Führungskräfte der Gesellschaft sowie verbundener Unternehmen (Aktienoptionsprogramm 2021) 

aufzuheben und eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands und 

ausgewählte Führungskräfte der Gesellschaft sowie verbundener Unternehmen zu schaffen. Die neue 

Ermächtigung soll dazu dienen, Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft und ausgewählten Führungskräften der 

Gesellschaft sowie der mit der Gesellschaft im Sinne von §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen 

("Bezugsberechtigte") Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft einräumen zu können 

("Aktienoptionsprogramm 2023"). Zielsetzung des Aktienoptionsprogramms 2023 ist es, die Bezugsberechtigten 

durch die Ausgabe von Optionsrechten auf Aktien der Gesellschaft zielgerichtet zu incentivieren. Der Aktienbezug 

ermöglicht die Teilhabe der Bezugsberechtigten an der Entwicklung des Aktienkurses, sodass die Ziele des 

Managements und die Interessen der Aktionäre noch stärker in Einklang miteinander gebracht werden. Hierdurch 

erhalten die Bezugsberechtigten einen Anreiz, den Unternehmenswert langfristig und nachhaltig zu steigern. 

Der Vorstand soll durch Beschluss der Hauptversammlung ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2023 bis zu 738.400 Bezugsrechte ("Aktienoptionsrechte") auf bis zu 

738.400 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft bis zum Ablauf des 30. November 2025 

("Ermächtigungszeitraum") zu gewähren. Zur Gewährung von Aktienoptionsrechten an Mitglieder des Vorstands 

der Gesellschaft ist allein der Aufsichtsrat ermächtigt. 

Das Gesamtvolumen der bis zu 738.400 Aktienoptionsrechte verteilt sich auf die berechtigten Personengruppen 

wie folgt:   

• insgesamt bis zu Stück 426.000 Aktienoptionsrechte an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft; und 

• insgesamt bis zu Stück 312.400 Aktienoptionsrechte an ausgewählte Führungskräfte der Gesellschaft und der 

mit der Gesellschaft im Sinne von §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen. 

Die Aktienoptionsrechte sollen mit neuen Aktien aus dem zu ändernden bedingten Kapital (neu: Bedingtes Kapital 

2023) bedient werden. Den Aktionären der Gesellschaft steht kein gesetzliches Bezugsrecht auf die 

Aktienoptionsrechte zu.  

Im Rahmen der langfristigen variablen Vergütungskomponente für die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft sowie 

für die Führungskräfte des hGears Konzerns soll das Aktienoptionsprogramm 2023 das bereits aufgelegte 

Aktienoptionsprogramm 2021 und das bereits aufgelegte Aktienoptionsprogramm 2022 ersetzen, um die 

Vorstandsmitglieder und Führungskräfte weiterhin durch die Ausgabe von Aktienoptionsrechten zielgerichtet 

incentivieren zu können.  

Aus dem für die Bedienung des Aktienoptionsprogramm 2023 noch neu zu fassenden bedingten Kapitals 

(Bedingtes Kapital 2023) können max. 738.400 neue Aktien ausgegeben werden. Damit ist der mit dem 

Aktienoptionsprogramm 2023 verbundene Bezugsrechtsauschluss auf max. 7,1 % des Grundkapitals zum 

Zeitpunkt der Beschlussfassung beschränkt. Die Bedienung der Aktienoptionen mit neuen Aktien kann daher zu 

einer maximalen Verwässerung der Aktionäre von 7,1 % führen. Der Gesamtnennbetrag der bedingten Kapitalien 

der Gesellschaft, einschließlich des Bedingten Kapitals 2021/I in Höhe von EUR 3.261.600,00 (Ziffer 4.3 der 

Satzung) sowie des neuen Bedingten Kapitals 2023 in Höhe von EUR 738.400,00 (Ziffer 4.4 der Satzung), das das 

Bedingte Kapital 2021/II ersetzen wird, wird insgesamt EUR 4.000.000,00 betragen und daher die Hälfte des 

Grundkapitals, das zur Zeit der Beschlussfassung über die bedingte Kapitalerhöhung vorhanden ist, nicht 

übersteigen. 
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Im Überblick sieht der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat für die Ausgabe der Aktienoptionsrechte 

im Rahmen des Aktienoptionsprogramm 2023 das Folgende vor: 

Inhalt der Aktienoptionsrechte  

Jedes im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2023 zugeteilte Aktienoptionsrecht soll das Vorstandsmitglied 

nach Maßgabe der Bedingungen des Aktienoptionsprogramms 2023 zum Bezug einer Aktie mit einem anteiligen 

Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 aus dem hierfür geschaffenen Bedingten Kapital 2023 gegen Zahlung des 

Ausübungspreises berechtigen.  

Ausgabezeitraum für die Aktienoptionsrechte 

Die Aktienoptionsrechte sollen an die Bezugsberechtigten in einem Zeitraum von drei Jahren in jeweils drei 

Tranchen ausgegeben werden.  

Im Jahr 2023 soll die Gewährung der der Aktienoptionsrechte der Tranchen 2023 A/B/C innerhalb von 20  

Börsenhandelstagen nach der Eintragung des von der Hauptversammlung zu ändernden Bedingten Kapitals 

2021/II in das Bedingte Kapital 2023 in das Handelsregister erfolgen. Die Aktienoptionsrechte der Tranchen 2024 

A/B/C werden innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 

2023 sowie der Tranchen 2025 A/B/C innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 

für das Geschäftsjahr 2024 ausgegeben  

Warte- und Laufzeit und Ausübungsfristen für die Aktienoptionsrechte 

Die den Bezugsberechtigten zugeteilten Aktienoptionsrechte sollen frühestens nach Ablauf einer Wartezeit von vier 

Jahren ab dem Tag der Gewährung der Aktienoptionsrechte ausgeübt werden können ("Wartezeit"). Die Laufzeit 

der Aktienoptionsrechte beginnt mit dem Tag der Gewährung und endet nach Ablauf von 24 Monaten nach dem 

Ende der Wartezeit. Die Ausübungsfrist für die Aktienoptionsrechte wird damit 24 Monate nach dem Ende der 

Wartezeit betragen. 

Ausübung der Aktienoptionsrechte und Ausübungspreis 

Die Aktienoptionsrechte können ausschließlich während ihrer Laufzeit und nach Ablauf der Wartezeit ausgeübt 

werden. Die Ausübung ist nur während bestimmter Ausübungszeiträume und unter Voraussetzung der Erfüllung 

des unten genannten Erfolgsziels möglich.  

Bei Ausübung der Aktienoptionsrechte ist für jede zu beziehende Aktie der für die jeweilige Tranche im folgenden 

festgelegte Ausübungspreis zu zahlen: 

Bei Ausübung der Aktienoptionsrechte ist für jede zu beziehende Aktie der für die Tranchen 2023 A/B/C ein 

Ausübungspreis von je EUR 6,00 zahlen.  

Bei Ausübung der Aktienoptionsrechte ist für jede zu beziehende Aktie der für die Tranchen 2024 A/B/C ein 

Ausübungspreis von je EUR 12,00 zahlen.  

Bei Ausübung der Aktienoptionsrechte ist für jede zu beziehende Aktie der für die Tranchen 2025 A/B/C ein 

Ausübungspreis von je EUR 18,00 zahlen.  

Für den Fall außerordentlicher, nicht vorhergesehener Entwicklungen kann der Aufsichtsrat die den Mitgliedern des 

Vorstands gewährten Aktienoptionen dem Inhalt oder dem Umfang nach ganz oder teilweise begrenzen. 

Ausübungszeiträume 

Nach Ablauf der Wartezeit können Aktienoptionsrechte, für die das Erfolgsziel erreicht worden ist, innerhalb der im 

Rahmen der Ermächtigung der Hauptversammlung festgelegten Ausübungszeiträume und außerhalb etwaiger 

Ausübungssperrfristen bis zu einem Verfall der Aktienoptionsrechte ausgeübt werden.  

 

Erfolgsziel 

Die Aktienoptionsrechte der jeweiligen Tranchen des Aktienoptionsprogramms 2023 sollen nach Ablauf der 

Wartezeit ausgeübt werden können, wenn das arithmetische Mittel der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft im 

Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an 20 
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Handelstagen vor dem 31. Dezember ("Stichtag") den im Folgenden für jede Tranche einzeln festgelegten EUR-

Betrag ("Erfolgsziel") jeweils erreicht oder übersteigt. Für die Tranchen 2023 A/B/C ist Stichtag der 31. Dezember 

2023, für die Tranchen 2024 A/B/C der 31. Dezember 2024 und für die Tranchen 2025 A/B/C ist Stichtag der 31. 

Dezember 2025. 

Für die Tranchen 2023 A/B/C gelten folgende Erfolgsziele: 

Tranche Erfolgsziel in Euro 

2023/A 8,00 

2023/B 10,00 

2023/C 12,00 

 
Für die Tranchen 2024 A/B/C gelten folgende Erfolgsziele: 

Tranche Erfolgsziel in Euro 

2024/A 14,00 

2024/B 16,00 

2024/C 18,00 

 
Für die Tranchen 2025 A/B/C gelten folgende Erfolgsziele: 

Tranche Erfolgsziel in Euro 

2025/A 20,00 

2025/B 23,00 

2025/C 26,00 

 

Begrenzung bei außerordentlichen Entwicklungen 

Der Aufsichtsrat ist berechtigt, die Ausübung von Aktienoptionsrechten in dem Umfang abzulehnen, in dem deren 

Ausübung wegen außerordentlicher, nicht vorhergesehener Entwicklungen zu einer unverhältnismäßig hohen 

Vergütung des Bezugsberechtigten führen würde. Die Zuständigkeit für die Ablehnung liegt ausschließlich beim 

Aufsichtsrat. 

 

Schramberg, im April 2023 

hGears AG 

 

 

Der Vorstand 


